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Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
am Sonntag, 8. März 2026 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 
am kommenden Sonntag, 8. März, findet die Wahl zum 

18. Landtag von Baden-Württemberg statt 
statt. 

 
An diesem Wahltag entscheidet die Bevölkerung unseres Bundeslandes über die Zusammen-
setzung des nächsten Parlaments und damit auch über die politische Ausrichtung in der kommenden 
Legislatur periode. Die Landespolitik bestimmt maßgeblich die gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Rahmen bedingungen und wirkt sich auch unmittelbar auf die kommunale Ebene aus. 
 
Freie Wahlen sind nicht nur ein demokratisches Grundrecht, sondern auch ein tragender Grundwert 
 unserer Demokratie. 
 
Ihr Wahlrecht auszuüben bedeutet, mitzubestimmen, wer Verantwortung für Baden-Württemberg 
übernimmt. Mit dem im Grundgesetz verankerten Wahlrecht haben Sie die Möglichkeit, durch die Ab-
gabe Ihrer Stimme aktiv an der demokratischen Willensbildung mitzuwirken. Machen Sie von diesem 
wichtigen Recht Gebrauch und gehen Sie zur Wahl. Sie stärken damit die demokratische Legitimation 
des Landtags von Baden-Württemberg. 
 

Wir rufen alle Wahlberechtigten dazu auf, ihr Wahlrecht auszuüben. 
 
Die Wahllokale in unseren Gemeinden sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
 
Briefwählerinnen und Briefwähler bitten wir zu beachten, dass der Wahlbrief bis spätestens Sonntag, 
8. März 2026, 18.00 Uhr, beim jeweiligen Rathaus eingeworfen oder abgegeben werden muss. 
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Wahlsonntag. 
 

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Verbandsgemeinden
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Bürgerauto Lorenz

Unser E-Bürgerauto

 Unser E-Bürgerauto Lorenz 
ist auf Tour für Sie: 
Der Fahrdienst wird jeweils 
Montag, Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag von 8.00 bis 
18.00 Uhr und Freitag von 
8.00 bis 14.00 Uhr angebo-
ten. 
 Vereinbarung von Fahrter-
minen: 

Fahrten können jeweils montags, dienstags, mittwochs und 
donnerstags von 10.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
bis 14.00 Uhr unter folgender Rufnummer gebucht werden: 
Telefon 0152 22084105 
Wir freuen uns, Ihnen unseren Fahrservice anbieten zu kön-
nen und Sie somit in Ihrem Alltag zu unterstützen.

 
 

Allgemeine Bereitschaftspraxen Göppingen 
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten 
Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder online 
über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de 
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3 
73035 Göppingen 
 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und an Feiertagen 9 – 19 Uhr. 
 
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3 
73035 Göppingen 
 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 8 – 20 Uhr. 
 
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen zu 
unseren Bereitschaftspraxen auf der Homepage einsehen: 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpra-
xis-finden. 
 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der Telefon 
01801 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittelba-
ren Umgebung Notdienst haben.

EVF-Störhotline 
Die aktuelle Rufnummer der EVF-Störungshotline (7 Tage/24 Stun-
den) lautet 0800 6101-767 (kostenlos), (stets aktuell zu finden un-
ter https://evf.de/kontakt/). 
 
 
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
01805 843736 – Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen 
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 bis 22.00 Uhr automa-
tisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis Göppin-
gen-Geislingen um. 
0,14 €/min aus dem Festnetz,
0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz
• Der Kleintier-Bereitschaftsdienst im Kreis Göppingen/Geislingen 

ist nun an 365 Tagen im Jahr von 8.00 bis 22.00 Uhr unter obiger 
Nummer erreichbar

• Nach 22.00 bis 8.00 Uhr sind die umliegenden Kleintierkliniken 
erreichbar.

• Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren Haustierarzt 
telefonisch zu erreichen.

• Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten nicht be-
setzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rücksprache zur Bereit-
schaftsdienstpraxis.

 
Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte von 
8.00 bis 22.00 Uhr welche Praxis aktuell Bereitschaftsdienst 
hat. 

Apotheken-Bereitschaftsdienst 
… für Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, 
Hattenhofen, Zell u. A.: 
0800 00 22833 (kostenlos vom Festnetz) 
22 8 33 (0,69 € pro Min. aus dem Mobilfunk) 
 
Weitere Informationen zum Bereitschaftsdienst und Apothe-
ken unter www.lak-bw.de/notdienstportal 

Informationsseite
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Samstag, 7. März 2026 
Barbarossa Apotheke am Kirchplatz 
Hohenstaufenstraße 22 
73033 Göppingen 
Telefon 07161 75559 
 
Sonntag, 8. März 2026 
Axel’s Vital-Apotheke 
Bleichstraße 12 
73033 Göppingen 
Telefon 07161 74646 
 
Achtung: 
Eventuelle Änderungen des Bereitschaftsdienstes entnehmen Sie 
bitte der Tagespresse 
 

Notruftelefonnummern 
Rettungsdienst-Notruf Telefon 112 
Krankentransport Telefon 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116 117
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116 117 

Polizeiposten Bad Boll 
Erlengarten 1, 73087 Bad Boll  Telefon 12024 oder 12025 
 
Störungsannahmen 
Strom (EnBW) Telefon 0800 3629477 
Strom für Bad Boll (Albwerk) Telefon 07331 209777 
Energieversorgung Filstal (EVF) Telefon 0800 6101-767 
Unitymedia Telefon 0221 46619100

Blumhardtweg 30 · 73087 Bad Boll
Pflegedienstleiterin Tel. 07164 2041 · Einsatzleiterin Tel. 07164 2042

Verwaltung Tel. 07164 2043, Fax 2032 · Bürozeiten: Mo – Fr: 8.00 – 13.00 Uhr
Mo + Mi: 14.00 – 16.00 Uhr

www.diakoniestation-badboll.de

Wochenend- und Feiertagsdienst 

Sie erreichen uns regelmäßig innerhalb der genannten Bürozeiten.
Sollten Sie als unser Patient in eine unaufschiebbare

pflegerische Notlage kommen, so sind wir rund um die Uhr
für Sie unter der Rufnummer 20 41 erreichbar.

Unser Café Diakonie ist jeden Mittwoch (außer an Feier-
tagen) von 14.30 bis 17.30 Uhr für Sie da. Sie finden uns in 
der Seniorenwohnanlage im Blumhardtweg 30, direkt am 
Fuß-/Radweg in gemütlicher Atmosphäre. 
Ehrenamtliche Helferinnen bewirten sie mit selbstgebacke-
nen leckeren Kuchen, Torten, Kaffee und anderen Geträn-
ken. Bei schönem Wetter bieten wir Ihnen zudem gemisch-
tes Eis an und unser Außenbereich ist geöffnet. Lassen sie 
sich verwöhnen! Der Erlös kommt dem Krankenpflegeverein 
zu Gute. 
Besuchen Sie uns und genießen Sie bei uns Ihren Nachmit-
tag. 
Wir freuen uns Sie als Besucher begrüßen zu dürfen!

 

Pflegedienst

Aurelia
Wochenend- und Feiertagsdienst

Rufnummer 0 71 64 / 80 12 20

Gemeinde Hausmüll
Bioabfall

alle Gemeinden
Aichelberg
Bad Boll/Eckwälden
Dürnau
Gammelshausen
Zell u. A.-Erlenwasenhof

 9. 3. 26
 5. 3. 26
12. 3. 26

Hattenhofen
Zell u. A. 11. 3. 26

Informationsseite

Herausgeber: Der Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll
und die Gemeinden Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, 
Hatten hofen, Zell u. A. Verantwortlich für den amtlichen Teil und 
für Veröffentlichungen des Gemeindeverwaltungsverbandes: der 
Vorsitzende oder ein von ihm benannter Vertreter; für die Mitglieds-
gemeinden: die jeweiligen Bürgermeister oder ein von ihnen 
 benannter Vertreter. Verantwortlich für den übrigen Teil: 
Ulrich Gottlieb, GO Verlag GmbH & Co. KG, Alleenstraße 158, 
73230 Kirchheim unter Teck, Telefon 07021 9750-0, 
Telefax 9750-33, E-Mail: info@go-kirchheim.de. 
Für Anzeigen und Beilagen mit politischem Inhalt gelten besondere 
Regelungen. Diese Anzeigen und Beilagen sind grundsätzlich beim 
Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll aufzugeben.  
Annahmeschluss freitags.
Anzeigenannahme: Telefon 07021 9750-19, 
Telefax 07021 9750-33, E-Mail: anzeigen@teckbote.de, 
Annahmeschluss: Montag, 16 Uhr.
Bezugspreise:  
Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung beträgt  4,00 pro 
Monat, bei Postzustellung  12,00 (inkl. Portoanteil  8,00) 
pro Monat. Der Einzelverkaufspreis pro Exemplar beträgt  1,15. 
Der Bezug als E-Zeitung kostet monatlich 3,20 €. Alle Bezugspreise 
enthalten 7 % MwSt. Die Bezugsgebühren werden jährlich abgebucht. 
Die Bezahlung auf Rechnung ist nicht möglich. 
Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeldberechnung oder bei Problemen
mit der Zustellung wenden Sie sich bitte direkt an den Vertrieb. 
Sie erreichen ihn telefonisch unter 07021 9750-37 oder -38, 
per Telefax 9750-495 oder per E-Mail: vertrieb@teckbote.de.
Neubestellungen und Änderungen sind direkt beim Verlag möglich. 
Abbestellungen sind schriftlich mit einer Frist von einer Woche zum 
Monatsende möglich.
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Gemeinde Blaue 
Tonne

Gelber 
Sack

Aichelberg
 6. 3. 26

 9. 3. 26 Bitte Gelbe  
Säcke frü-
hestens am 
Vorabend der 
Abholung am 
Straßenrand 
bereitstellen!

Bad Boll/Eckwälden  9. 3. 26
Dürnau

11. 3. 26
Gammelshausen 13. 3. 26
Hattenhofen

16. 3. 26  9. 3. 26
Zell u. A.

Weiterhin führen auch die örtlichen Vereine Altpapiersamm-
lungen durch. Die Termine werden von den jeweiligen Vereinen 
im Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Wir bitten die Bevölke-
rung, diese Sammlungen zu unterstützen. 
Bitte beachten Sie auch die Termine im Abfall-Abc etc.

Grüngutsammlungen 2026 
• Gesammelt wird drei Mal im Jahr.
• Mitgenommen werden Baum-, Hecken- und Strauchschnitt, 

Laub, Blumen und Pflanzen, Grasschnitt sowie andere Grünab-
fälle aus dem privaten Garten ohne Fremdstoffe.

• Bitte verwenden Sie für Laub, Grasschnitt und andere lose Grün-
abfälle Gartenbags oder andere offene Behältnisse wie kleine-
re Plastikwannen oder Körbe. Papier- und Plastiksäcke sowie 
Plastiktüten werden nicht geleert. Bitte bedenken Sie auch, dass 
120- oder 240-Liter Mülltonnen, große Plastikfässer oder andere 
Behältnisse, die wegen ihrer Größe vom Müllwerker nicht prob-
lemlos in das Sammelfahrzeug entleert werden können, für die 
Grünmassesammlung ungeeignet sind und ungeleert stehen 
bleiben. Sperrige Grünabfälle, die nicht in Behältnisse passen, 
wie z. B. Hecken- und Baumschnitt, müssen gebündelt bereitge-
stellt werden. Lose Grünabfälle werden nicht mitgenommen.

• Bündel dürfen maximal 2 m lang sein, Äste einen Durchmesser 
von 10 cm nicht überschreiten. Äste mit mehr als 10 cm Durch-
messer sowie Baumstümpfe und Wurzelstöcke können bei den 
Grüngutplätzen des Landkreises angeliefert werden (die jeweili-
gen Öffnungszeiten finden Sie unter www.awb-gp.de).

 
Um eine Verunreinigung der hergestellten Komposte durch Kunst-
stoff oder Metall zu verhindern, verwenden Sie zum Binden bitte 
ausschließlich verrottbares Material aus Sisal oder Hanf. Mit Kunst-
stoffschnüren oder Draht fixierte Bündel werden nicht mitgenom-
men.
• Einzelne Bündel und Behältnisse dürfen ein Gewicht von 25 Ki-

logramm nicht überschreiten. Pro Haushalt oder Arbeitsstätte 
dürfen nicht mehr als vier Kubikmeter bereitgestellt werden.

• Stellen Sie Ihre Grünabfälle am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 
Uhr am Straßen- oder Gehwegrand bereit. Vom Privatgrundstück 
wird Grünabfall nicht abgeholt.

• Das Sammelfahrzeug fährt nur innerhalb der geschlossenen Ort-
schaft. Wochenendgrundstücke, Kleingartenanlagen und land-
wirtschaftlich genutzte Flächen werden nicht angefahren.

 
Grünmassesammlung 

 Termine 

Gemeinde 
März/April Juli/August 

 
Oktober/ 
November 

Aichelberg 16.03.26 15.07.26 26.10.26 
Bad Boll 16.03.26 15.07.26 26.10.26 
Dürnau 17.03.26 16.07.26 27.10.26 
Gammelshausen 07.04.26 04.08.26 13.11.26 
Hattenhofen 12.03.26 13.07.26 22.10.26 
Zell u. A. 12.03.26 13.07.26 22.10.26 

 

Volkshochschule
Raum Bad Boll/Voralb

 

Homepage vhs Raum Bad Boll/Voralb: 
www.vhsraumbadbollvoralb.de    

 

VHS – Außenstelle
Bad Boll

Kontaktdaten der Außenstellenleiterin Bad Boll 
Bettina Geiger, Hauptstraße 94, 73087 Bad Boll 
Telefon 07164 808-23, Fax 07164 808-33 
E-Mail: bgeiger@bad-boll.de 
 
Anmeldezeiten: 
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr 
Di.   14.00 – 18.00 Uhr 
 
Workshop – Thai-Yoga-Massage
Dozentin: Cornelia Ahlgrimm
In diesem Workshop lernst du ohne Vorkenntnisse die Thai Yoga 
Massage kennen. 
Die Massage findet auf Matten am Boden statt.
Kurs: 2613010202, Gebühr: 32,00 Euro
Samstag, 21. März 2026, 14.00 – 16.30 Uhr
Atelier im Alten Schulhaus, Kirchplatz 6, Bad Boll 
 
Outdoor Zirkeltraining – zurück in die Natur – RESTPLÄTZE
Dozentin: Fitnesstrainerin Petra Straub
Du möchtest wieder fit werden, Kraft und Ausdauer aufbauen, Spaß 
haben und an der frischen Luft sein? 
Kurs: 2613020233, Gebühr: 49,00 Euro
Montag, ab 9. März 2026, 17.30 – 18.30 Uhr, 6 Termine
Wanderparkplatz P3 Pappelweg, Bad Boll, Koordinaten: 48.63859, 
9.60339 
 
Workshop „Richtige und gesunde Atmung“
Dozent: Jens Czechtizky
Unser Atem begleitet uns ein Leben lang. Der Mensch ist jedoch 
das einzige Lebewesen, dass seinen Atem bewusst steuern und so 
Einfluss auf bestimmte Vorgänge in seinem Körper nehmen kann. 
Kurs: 2613010218, Gebühr: 20,00 Euro
Dienstag, 17. März 2026, 19.00 – 21.30 Uhr
Bürgersaal im Alten Schulhaus, Kirchplatz 6, Bad Boll 
 
Fluent Flow – Englisch Konversation Praxis
Dozent: Mike Trupiano
Nehmen Sie an unserem 90-minütigen Englisch-Konversations-
kurs teil – ideal für Lernende mit mittlerem bis fortgeschrittenem 
Niveau. 
Kurs: 2614060201, Gebühr: nach Teilnehmerzahl: 6 TN: 98,00 Eu-
ro, 7 TN: 85,00 Euro, 8 TN: 76,00 Euro, 9 TN: 66,00 Euro
Mittwoch, ab 18. März 2026, 17.30 – 19.00 Uhr, 8 Termine
Heinrich-Schickhardt-Schule, Haus Nr. 3, Zimmer 12, Schulweg 1, 
Bad Boll 
 
Pilates (Mittelstufe/für Fortgeschrittene)
Dozentin: Martina Lutz, Pilatestrainerin
Fortgeschrittenes Pilates ist ein intensives Training, das auf die Per-
fektionierung der Grundübungen mit höheren Geschwindigkeiten 
und mehr Bewegungsumfang basiert. 
Kurs: 2613020213, Gebühr: 79,00 Euro
Donnerstag, ab 5. März 2026, 20.00 – 21.00 Uhr, 16 Termine
Seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum groß, Blumhardtweg 30, 
Bad Boll 

Anzeigen per E-Mail an
anzeigen@teckbote.de
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KI Grundkurs: Künstliche Intelligenz für Anfänger – ONLINE
Dozent: Robin Weniger
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art, wie wir arbeiten und 
kommunizieren. Doch was steckt eigentlich dahinter? Kursvorstel-
lung: https://youtu.be/MakW1v8NEwU
Kurs: 2615010210, Gebühr: 20,00 Euro
Montag, 16. März 2026, 16.00 – 17.30 Uhr
 
Lu Jong – Tibetisches Heilyoga – sanfte Bewegung – tiefe Wir-
kung
Dozentin: Traute Surborg-Kunstleben, Yoga-Lehrerin
Lu Jong ist eine alte tibetische Praxis zur Stärkung von Körper, Atem 
und Geist. 
Kurs: 2613010209, Gebühr: 39,00 Euro
Donnerstag, ab 19. März 2026, 9.30 – 11.00 Uhr, 5 Termine
Atelier im Alten Schulhaus, Kirchplatz 6, Bad Boll 
 

VHS – Außenstelle
Dürnau/Gammelshausen

Kontaktdaten der Außenstellenleiterin 
Dürnau/Gammelshausen 
Nina Rehm, Hauptstraße 16, 73105 Dürnau 
Telefon 07164 91010-12, Fax 07164 91010-10 
E-Mail: n.rehm@duernau.de 
 
Anmeldezeiten: 
Mo. – Fr.  8.30 – 12.00 Uhr 
Di.   14.00 – 18.00 Uhr
 
Neue Kurse die nicht im Heft zu finden sind: 
2613020330 
50 + Outdoor – „aktiv in der Natur“ 
Freitag, 17. April 2026, 8.00 – 9.00 Uhr – 6 Termine, 
Gebühr 38,00 Euro 
 
2613020331 
Mamafit Outdoor – „aktiv in der Natur“ 
Freitag, 17. April 2026, 9.15 – 10.15 Uhr – 6 Termine, 
Gebühr 38,00 Euro 
 
2613020334 
50 + Outdoor – „aktiv in der Natur“ 
Mittwoch, 15. April 2026, 17.00 – 18.00 Uhr – 8 Termine, 
Gebühr 51,00 Euro 
 
2613020332 
Selbstverteidigung für Frauen 
Dienstag, 14. April 2026, 17.15 – 18.15 Uhr – 12 Termine, 
Gebühr 76,00 Euro 
 
2613020333 
Selbstverteidigung für Kids – stark & sicher im Alltag 
Dienstag, 14. April 2026, 17.15 – 18.15 Uhr – 8 Termine, 
Gebühr 51,00 Euro 
 
Kinderkurse: 
2612050301 
Ballett und tänzerische Gymnastik 
Freitag, 6. März 2026, 14.15 – 15.15 Uhr – 12 Termine 
Gebühr 76,00 Euro 

2612040301 
Kasperl und der bunt getupfte Eierkuchen 
Dienstag, 21. April 2026, 15.30 Uhr, Gebühr 5,00 Euro 

2613020301 
Gezielte Bewegung öffnet das Tor zum Lernen – für Kinder von 
7 bis 11 Jahre 
Freitag, 17. April 2026, 17.00 – 18.30 Uhr – 4 Termine 
Gebühr 46,00 Euro
 
Neu im Frühjahr: 
2613010327 Outdoor Yoga 
Freitag, 8. Mai 2026, 17.15 – 18.45 Uhr – 4 Termine 
Gebühr 39,00 Euro 

2613010328 
Yoga Outdoor Special 3 Stunden + Deine Zeit für dich! 
Sonntag, 14. Juni 2026, 14.00 – 17.00 Uhr – 1 Termin 
Gebühr 20,00 Euro 

2613010329 
Yin Yoga & Sound Healing 
Sonntag, 22. März 2026, 9.30 – 11.00 Uhr – 1 Termin 
Gebühr 30,00 Euro 

2613010330 
Yin Yoga & Sound Healing Kurs 2 
Sonntag, 19. April 2026, 9.30 – 11.00 Uhr – 1 Termin 
Gebühr 30,00 Euro 

26130103 
Yin Yoga & Sound Healing Kurs 3 
Samstag, 13. Juni 2026, 18.00 – 19.30 Uhr – 1 Termin 
Gebühr 30,00 Euro 
 
Vorträge: 
2611000301 
Einbruchschutz geht uns alle an! 
Dienstag, 24. März 2026, 18.00 Uhr Eintritt frei, Anmeldung erfor-
derlich. 

2611030301 
Unfall, Krankheit, Alter – Wer entscheidet für mich? 
Dienstag, 14. April 2026, 18.30 Uhr, Gebühr 6 Euro 

2513060301 
Magen-Darm-Gesundheit 
Dienstag, 21. April 2026, 19.00 Uhr, Gebühr 8 Euro

Freie Plätze: 
2612070305 
Acrylmalen – Workshop für Erwachsene 
Samstag, 25. April 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 23. Mai 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 13. Juni 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 27. Juni 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 18. Juli 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 

2613060304 
Neuer Schwung für Geist und Körper – für Frauen im Lebens-
abschnitt 50 plus 
Freitag, 19. Juni 2026, 17.00 – 18.30 Uhr – 4 Termine 
Gebühr 46,00 Euro 
 
Alle Kurse, mit den einzelnen Kurstagen, finden Sie unter: 
www.vhsraumbadbollvoralb.de 
 
  

VHS – Außenstelle
Hattenhofen

Kontaktdaten der Außenstellenleiterinnen Hattenhofen 
Natalie Colakyan, Hauptstraße 45, 73110 Hattenhofen 
Telefon 07164 91009-14, Fax 07164 91009-25 
E-Mail: natalie.colakyan@hattenhofen.de 
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Sarah Hauer, Hauptstraße 45, 73110 Hattenhofen 
Telefon 07164 91009-0, Fax 07164 91009-25 
E-Mail: sarah.hauer@hattenhofen.de 
 
Anmeldezeiten:
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr 
Do.   14.00 – 16.00 Uhr 
 
Die Heldenschmiede – stark und mutig in die Zukunft/Basis-
kurs
Dozentin: Robin Fuller
Kurs: 2611060501, Gebühr: 74,00 Euro
Samstag, ab 7. März 2026, 9.30 – 11.30 Uhr, 3 Termine
Bürgerhaus Farrenstall, Saal, Ringstraße 3, Hattenhofen 
 
Rosenrückschnittkurs nach der ersten Blüte
Dozent: Wolfgang Jurisch, Gärtnermeister
Kurs: 2613050205, Gebühr: 12,00 Euro
Freitag, 13. März 2026, 13.30 – 15.30 Uhr
Grundschule, Mehrzweckraum, Schulgasse 2, Hattenhofen 
 
Backvergnügen mit Stoneware
Dozentin: Sandra Allesch
Beschreibung siehe Kurs 2613050501
Kurs: 2613050502, Gebühr: 26,00 Euro
Samstag, 14. März 2026, 9.30 – 13.30 Uhr
Grundschule, Küche, Schulgasse 2, Hattenhofen 
 
Routenplanung mit Komoot
Komoot live erleben
Dozentin: Patricia Lippmann
Kurs: 2615010501, Gebühr: 38,00 Euro
Donnerstag, 19. März 2026, 9.00 – 12.00 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Hauptstraße 45, Hattenhofen 
 
KI (ChatGPT) – für den privaten Einsatz? – UNBEDINGT!
Dozentin: Patricia Lippmann
Kurs: 2615010502, Gebühr: 19,00 Euro
Dienstag, 24. März 2026, 17.30 – 19.00 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Hauptstraße 45, Hattenhofen 

 

VHS – Außenstelle
Heiningen

Kontaktdaten der Außenstellenleiterin Heiningen 
Susanne Bühler, Bezgenrieter Straße 11, 73092 Heiningen 
Telefon 07161 920 774, E-Mail: info@buecherei-heiningen.de 
 
Anmeldezeiten: 
Mo., Mi., Do., Fr.    8.30 – 12.00 Uhr (telefonisch)
Di., Do.   15.00 – 19.00 Uhr (auch persönlich)
Mi.     14.00 – 16.00 Uhr (auch persönlich) 
 
Folgende Kurse beginnen demnächst und haben noch freie Plätze. 
Sofern nicht anders vermerkt finden sie in der Ernst-Weichel-Schu-
le, Heiningen statt. 
Bitte beachten Sie auch unsere Online-Kurse, die hier nicht auf-
geführt sind: https://www.vhsraumbadbollvoralb.de/programm/
online-angebote 
 
2613016621 
Workshop „Meditieren lernen“ 
Beginn: Dienstag, 10. März 2026, 19.00 – 21.30 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 20,00 € 

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2613016621

2613026628 
Selbstverteidigung/Kung-Fu-Kids (Alter 6 – 10 Jahre) 
Beginn: Mittwoch, 11. März 2026, 15.00 – 16.15 Uhr, 5 Termine. 
Gebühr: 40,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2613026628

2612106601 
Naturseifen selbst herstellen 
Beginn: Donnerstag, 12. März 2026, 18.00 – 20.00 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 20,00 € + Materialkosten 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2612106601

2611096609 
Vortrag: Vietnam 
Beginn: Freitag, 20. März 2026, 19.30 – 21.00 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 6,00 € Vorverkauf. 8,00 € Abendkasse 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2611096609

2611096696 
Burg Hohenrechberg Führung auf der Burg und Maultaschen-
Workshop 
Göppingen VHS 
Beginn: Freitag, 20. März 2026, 15.00 – 20.30 Uhr, 1 Termin. 
Treffpunkt siehe „Bitte beachten“ 
Gebühr: 0,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2611096696

2613016622 
Breathwork zur Tiefenentspannung und Regulierung des Ner-
vensystems 
Beginn: Dienstag, 24. März 2026, 19.00 – 20.30 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 25,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2613016622
 

Landratsamt Göppingen

Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Heiningen und Eschenbach 
kommt es vom 9. März bis 30. April 2026 zu Fahrplanänderun-
gen auf den Linien 981, 983, 983A, 984, 984A und N94. Hierfür 
 bitten wir um Verständnis. 
 
Die Linie 981 kann Eschenbach nicht bedienen. Als Ersatz wird zu 
den betreffenden Zeiten ein Rufbusverkehr zwischen Eschenbach 
und Ursenwang eingerichtet. 
In Ursenwang „Lindenplatz“ ist ein Umstieg auf die Linie 980 mög-
lich. 
 
Die Linie 983 wird im Zeitraum der Sperrung über die Haltestellen 
„Uhlandstraße“ und „Mörikestraße“ „Breitestraße“ und „Linden-
straße“ in Heiningen umgeleitet. In Göppingen entfallen dadurch 
die Haltestellen „Brückenstraße“, „Kaiserbau“, „Betzstraße“ und 
Marktstraße“ in Fahrtrichtung Göppingen ZOB ersatzlos. In Dürnau 
entfällt die Haltestelle „Ortsmitte“. 
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Auf der Linie 984 entfallen im Zeitraum der Maßnahme die Hal-
testellen „Aussiedlerhöfe“, „Adler“, „Uhlandstraße“, „Mörikestra-
ße“, „Breitestraße“, „Lindenstraße“, „Kirchstraße“ und „Friedhof“ 
in Heiningen ersatzlos. Die Haltestelle „Polizeipräsidium Einsatz“ 
in Göppingen entfällt in Fahrtrichtung Göppingen. In Fahrtrichtung 
Eschenbach wird eine Ersatzhaltestelle an der L1218 auf Höhe des 
Abhollagers von Möbel Rieger eingerichtet. 
 
Auf der Linie N94 entfallen die Haltestellen „Friedhof“, „Lindenstra-
ße“, „Adler“ und „Aussiedlerhöfe“ in Heiningen sowie die Haltestelle 
„Polizeipräsidium Einsatz“ in Göppingen ersatzlos. 
 
Die Ersatzfahrpläne zu den Linien 981, 983, 983A, 984, 984A, 
N94 und RT984 können in der Fahrplanauskunft des VVS unter 
www.vvs.de sowie in der VVS-App aufgerufen werden. Die Schu-
len werden gesondert informiert. 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr ÖPNV-Team des Landratsamtes Göppingen 
Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur/Abteilung Schüler- und 
Personenbeförderung 
Telefon: 07161 202-5525, E-Mail: oepnv@lkgp.de 
 

V E R S C H E N K B Ö R S E
Verschenkt wird ...

Setzkasten 58 x 39 x 9 cm aus dunklem Holz mit Glasscheibe 
mit div. Automodellen | Diarahmen 24 x 36 mit Glas 193 Stck. | 
3 Leermagazine für je 50 Stck. | Lexikon der Biologie, 10 Bände 
im Schuber | Kreuzworträtzel-Lexikon | Schuhbecks Küche der 
Gewürze | Kräuterschätze zum Kochen und kurieren | Bilder 
aus Göppingens Vergangenheit | Telefon 5252
Leitergerüst-System, Stufenleiter und Arbeitsbühne | 
Telefon 4290
Rollladenschrank aus Holz. B: 72 cm, H: 70 cm, T: 35 cm | 
Unterbettschublade, weiß, sehr stabil, mit Rädern. B: 120 cm, 
T: 82 cm, H: 15 cm | Telefon 01727276172
Runder Stehtisch 70 cm, weiß, H: 105 cm, Fuß Metall. Dazu 
passend 2 stabile Barhocker, Sitzfläche hellgrün und orange, 
Füße Metall (alles kaum benutzt, wie neu) | Telefon 3557
Teppich bordeauxrot, 3 x 3 m, langflor von der Firma Jab 
 Anstoetz mit leichten Gebrauchsspuren | Telefon 1496303
Sekretär aus Holz, Teak furniert 4 Schubladen, Tischplatte zum 
Ausziehen und Aufklappen (90 x 46 x 110 cm) diverse kleine 
 Fächer | Lampe Schirm 40 hoch, Ø 58 cm Teakholz, Schirm 
Stoff natur | Eckschrank Vollholz 91 x 95 x 72,5 cm 2 Schub-
laden und geräumiges Fach | Telefon 01707786888
Komplette Skiausrüstung Damen, Anzug Gr. 38, Hose schwarz, 
Jacke türkis, Lowa Skistiefel Gr. 38, Völkl Ski 160 cm mit 
 Stöcken, Helm Giro mit Brille | Telefon 6460
Filterkaffeemaschine Melita | Küchenmaschine Braun | 
Telefon 130727
Älteres, einfaches Tretkurbel-Heimtrainingsgerät mit 
 Trainingscomputer zur Information und Anzeige der wichtigsten 
Trainingsdaten. Deutsche Bedienungsanleitung vorhanden. 
Maße (fertig aufgebaut): Länge über alles: 90 cm, Breite: 47 cm, 
Höhe: 117 cm, Gewicht ca. 26,8 kg, Klasseneinteilung:  
HC, max. Gewichtsbelastung = 110 kg, TÜV/GS-geprüft | 
Telefon 7979828
Spiegel (Marke Schönbuch) 88 cm x 75 cm mit Rahmen links 
und rechts Erle gewachst | Telefon 015753531006

Gesucht wird ...
Sonnenschirm und Sonnenschirmständer | 
Telefon 01791351669
Rosenbogen | Wäschespinne | Telefon 01715111249
Mädchen Bekleidung Gr. 146 – 176 und Jungen Bekleidung 
164 – 176 Sommer und Winter | Telefon 0176 96911738
Regalelement für Keller, gerne auch aus Holz, IKEA | 
Telefon 01735464659
Rollenden Kleiderständer | Telefon 01781434874
20 Betonplatten 30 x 30 x 4 cm | Telefon 6306
Sollten Sie etwas gefunden haben, wenden Sie sich bitte direkt 
an den Anbieter.
Ihre Anzeigen können Sie wie folgt aufgeben:
Telefon 07164 91004-14
Telefax 07164 91004-60
E-Mail: mbl@gvv-boll.de
Annahmeschluss: montags, 10.00 Uhr (vor Feiertagen ent-
nehmen Sie bitte den Annahme-/Abgabeschluss bitte dem 
Mitteilungsblatt).
Ihre Anzeige wird 2-mal ausgeschrieben. Bitte teilen Sie uns mit, 
wenn Ihre Anzeige erfolgreich war. Danke!

Schulen/Kindergärten

 

Albert-Schweitzer-Schule
Albershausen

Jugend trainiert für Olympia – Basketball in Crailsheim 

Das Team Foto: Biadatz
 
Zum ersten Mal nahm die Albert-Schweitzer-Schule Albershausen 
mit einer Jungenmannschaft der Altersklasse U16 am Wettbewerb 
Jugend trainiert für Olympia im Basketball teil. Für das Turnier stand 
eine weite Anreise nach Crailsheim auf dem Programm. 
 
Die anderen Mannschaften hatten bereits gegeneinander gespielt 
und waren somit schon „warmgespielt“, als unsere Jungs ihr ers-
tes Turnierspiel gegen eines dieser Teams bestritten. Doch trotz 
anfänglicher Nervosität fanden die Schüler schnell ihren Rhyth-
mus. Mit einer starken Teamleistung hielten sie hervorragend mit 
und gingen mit einem Gleichstand in die Halbzeit. In einer bis zum 
Schluss spannenden Partie mussten sie sich am Ende jedoch un-
glücklich geschlagen geben. 
 
Im zweiten Spiel knüpfte die Mannschaft nahtlos an die gute Leis-
tung an und konnte dieses verdient für sich entscheiden. Durch 
konzentrierte Verteidigung, schnelles Umschaltspiel und großen 
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Einsatz erarbeiteten sich die Jungs einen Vorsprung, den sie souve-
rän ins Ziel brachten. Damit erreichten sie das Halbfinale. 
 
Dort traf das Team auf die Crailsheim Merlins, deren Schüler teilwei-
se bereits in Auswahlmannschaften spielen. Gegen diesen starken 
Gegner mussten sich unsere Spieler deutlich geschlagen geben, 
zeigten dabei jedoch stets Fairness, Respekt und große sportliche 
Haltung. 
 
Im anschließenden Spiel um Platz drei bewies die Mannschaft noch 
einmal ihr ganzes Können und zeigte eine überragende Leistung. 
Der Einsatz wurde belohnt: Das Spiel konnte gewonnen und ein 
hervorragender dritter Platz erreicht werden. Mit etwas mehr Glück 
wäre sogar die Qualifikation für das Regierungsbezirksfinale mög-
lich gewesen. 
 
Nichtsdestotrotz sind wir sehr stolz auf unsere Jungs und ihre 
 starke Leistung bei ihrem ersten Auftritt in diesem Wettbewerb. Der 
Blick richtet sich nun motiviert nach vorne auf die kommende U18-
Runde, in der wir erneut angreifen werden. 

Sonstige Einrichtungen

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Mittwoch, 18. März 2026 um 14.30 Uhr 
im Gemeindehaus in Gammelshausen  
Tagesordnung (öffentlich): 
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2.  Bestätigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 

vom 25. März 2025
 3. Berichte des Vorstandes:
 a) Vorsitzender 
 b) Kassier sowie Feststellung der Jahresrechnung 2025 
 c) Bericht der Kassenprüfer 
 d) Aussprache zu den Berichten
 4. Entlastung der Vorstandschaft
 5. Neuwahl des 1. Vorsitzenden
 6. Bestellung der Kassenprüfer
 7. Genehmigung des Haushaltsplanes 2026
 8. Anträge zur Mitgliederversammlung
 9.  Bericht aus der Arbeit der Diakoniestation Raum Bad Boll 

durch Geschäftsführerin Andrea Röhling
10. Verschiedenes 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis spätestens 
Freitag, 13. März 2025 an die Geschäftsstelle des Kran-
kenpflegevereins, Erlengarten 1, 73087 Bad Boll zu stellen.  
Ich hoffe, dass möglichst viele interessierte Mitglieder an 
dieser Versammlung teilnehmen werden und freue mich auf 
Ihr Kommen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Rudi Bührle 
1. Vorsitzender

Abonnentenbetreuung 
Neu-Bestellungen,
Adressänderungen, 
Zustellung und mehr ...
0 70 21 97 50 - 37

Anzeigenabteilung
Anzeigen, Preise, Beilagen, 

Termine und mehr ...
0 70 21 97 50 -19

anzeigen@teckbote.de
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Diese Woche gratulieren wir allen Jubilaren, die namentlich 
nicht genannt werden, ganz herzlich zum Geburtstag und 
wünschen ihnen Gesundheit und alles Gute. 

Bitte beachten Sie, dass gemäß § 50 Bundesmeldegesetz 
nur noch der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag 
veröffentlicht werden dürfen.

Aus dem Gemeinderat –  
Sitzungsbericht vom 26. Februar 2026 
Bekanntgaben 
BM Flik gab bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nicht-
öffentlichen Sitzung keine bekanntzugebenden Beschlüsse ge-
fasst habe. 
 
Bürger fragen – die Verwaltung antwortet 
Aus den Reihen der Zuhörenden wurde die Frage nach der Höhe der 
Kosten für die Mediation des Gemeinderats gestellt. Der Sprecher 
betonte, dass sich die Vertreter der TSG sowie die Mitglieder des 
Bürgerforums im letzten Jahr angenähert hätten. Beispielsweise 
hätten im vergangenen Jahr Kooperationen beim Jubiläumsfest 
des Dorfhauses oder dem Flecka-Rock stattgefunden. 
BM Flik informierte, dass 32.000 € an Mediationskosten angefallen 
seien. 
 
Klage der STRABAG GmbH ./. Zell u. A. und den TSG Zell u. A. 
Ausführlich erläuterte BM Flik den Sachverhalt: 
Die Fa. Strabag habe im Sommer 2024 zunächst eine Vertragsstra-
fe in Höhe von 250.000,00 € (netto), also 297.500,00 € (brutto) von 
der Gemeinde Zell u. A. gefordert. Sie stützte diesen Zahlungsan-
spruch auf einen Vorvertrag aus dem Jahr 2017, der von der Fa. 
Strabag, der Gemeinde Zell u. A. und dem TSG Zell u. A. unterzeich-
net wurde. Hierzu fand ein persönliches Gespräch zwischen Vertre-
tern der STRABAG GmbH und dem Bürgermeister sowie der Rechts-
anwältin der Gemeinde Zell u. A. statt. Im weiteren Verlauf stellte 
die STRABAG GmbH wegen angeblicher „Vergütung einer Leistung“ 
der Gemeinde Zell u. A. über denselben Betrag eine Rechnung aus, 
datiert auf den 12. August 2024. 
 
Die Gemeinde Zell u. A. vertrat die Haltung, dass eine Zahlung auf 
dieser Grundlage nicht zu erfolgen habe. Die Zahlung wurde daher 
mit anwaltlichem Schreiben vom 4. September 2024 abgelehnt. 
 
Die Gemeinde Zell u. A. hat außergerichtlich ohne Anerkennung ei-
ner Rechtspflicht und/oder Präjudiz der STRABAG GmbH Vergleichs-
vorschläge unterbreitet. Hier hatte die Gemeinde Zell u. A. zunächst 
eine Zahlung i.H.v. 10 % vom Nettobetrag (250.000 €) vorbehaltlich 

der Zustimmung durch den Gemeinderat in die außergerichtliche 
Verhandlung eingebracht. Nach Befassung des Gemeinderats wur-
de im letzten außergerichtlichen Vergleichsvorschlag die Möglich-
keit zur Zahlung von 50.000,00 € im Rahmen einer gütlichen und 
außergerichtlichen Einigung mitgeteilt, um die Sache ohne weiteres 
Kostenrisiko endgültig zu beenden. 
 
Eine solche Einigung hat die STRABAG GmbH mit Schreiben vom 
12. November 2024 abgelehnt und Klage gegen die Gemeinde Zell 
u. A. und gegen den TSG Zell u. A. auf Zahlung erhoben. 
 
Nach sehr umfangreichem Schriftwechsel im Rahmen des seitens 
der STRABAG GmbH beim Landgericht Ulm anhängig gemachten 
Rechtsstreits fand schließlich am 21. Januar 2026 ein Termin zur 
mündlichen Verhandlung beim Landgericht Ulm statt. Im Rahmen 
dieses Termins stellte das Landgericht seine vorläufige Rechtsauf-
fassung dar und erörterte die Argumente der Beteiligten. Das Ge-
richt vertritt die vorläufige Rechtsauffassung, dass der Vorvertrag 
mangels essentialia negotii unwirksam sei. 
 
Einen bereicherungsrechtlichen Anspruch der STABAG GmbH ge-
gen die Gemeinde Zell u. A. und den TSG Zell u. A. auf Wertersatz 
sieht das Landgericht nach vorläufiger Rechtssauffassung als nicht 
durchsetzbar an, da die Gemeinde Zell u. A. während des anhängi-
gen Verfahrens die Einrede der Verjährung erhoben hat und nach 
Ansicht des Gerichts ein solcher Anspruch verjährt sei. Das Land-
gericht sieht nach vorläufiger Rechtssauffassung auch keinen Neu-
beginn der Verjährung in einem außergerichtlichen Schreiben der 
Gemeinde Zell u. A. vom 16. Mai 2024. 
 
Anschließend unterbreitete das Landgericht nach Sitzungsunter-
brechung einen Vergleichsvorschlag. Zu diesem Vergleichsvor-
schlag kann sich die Gemeinde Zell u. A. bis zum 2. März 2026 
erklären. Die Rechtsanwältin der Gemeinde stellte den Vergleichs-
vorschlag im Rahmen einer Informationsveranstaltung für den Ge-
meinderat am 19. Februar 2026 vor und erläuterte diesen. 
 
Für die Annahme des Vergleichsvorschlags sprechen auf der einen 
Seite die Vermeidung eines langwierigen Berufungsverfahrens und 
damit auch die Begrenzung des finanziellen Risikos durch eine et-
waige andere Entscheidung der Richter in der Berufungsinstanz 
(Berufungsrisikos) sowie die dann vorhandene Rechtssicherheit 
durch Beendigung des anhängigen gerichtlichen Verfahrens durch 
eine Prozessvergleich. 
 
Gegen die Annahme des Vergleichsvorschlags spricht, dass bei 
Annahme des Vergleichsvorschlags eine Zahlung der Gemeinde an 
die STRABAG GmbH erfolgt, obwohl der Vorvertrag vom 5. Oktober 
2017/29. November 2017 zumindest nach Ansicht der 6. Kammer 
des Landgerichts unwirksam ist und bereicherungsrechtliche An-
sprüche der STRABAG GmbH auf Wertersatz gegen die Gemeinde 
Zell u. A. und gegen den TSG Zell u. A. nach Ansicht der 6. Kammer 
des Landgerichts nicht durchsetzbar sind, da die Gemeinde Zell u. 
A. wirksam die Einrede der Verjährung erhoben hat. 
 
In der Gesamtabwägung vertrete die Verwaltung die Haltung, den 
Vergleichsvorschlag anzunehmen, um weitere Prozesskosten so-
wie zeitliche Ressourcenbindung und ein Berufungsrisiko zu ver-
meiden, schloss BM Flik seinen Vortrag. Er erinnerte, dass das Gre-
mium im Jahr 2025 bereits der Zahlung eines Vergleichs in Höhe 
von 50.000,00 € zugestimmt habe und nun der Vergleichsbetrag 
vom Gericht auf rund 10% des Streitwerts, 30.000,00 € festgelegt 
worden sei. Bzgl. der Gerichtskosten, die das Gericht der Gemeinde 
zuordnen wolle, wies BM Flik darauf hin, dass die Gemeinde kraft 
Gesetz von Gerichtskosten befreit wäre. 
 

Gemeinde Zell u. A.
Rathaus Zell u. A., Lindenstraße 1 – 3, 73119 Zell u. A., Telefon 07164 807-0 
Fax 07164 807-77, E-Mail: gemeinde@zell-u-a.de, Internet: www.zell-u-a.de
Mo., Di., Do. und Fr., 7.45 – 12.00 Uhr; Di., 16.00 – 18.00 Uhr; Do., 14.00 – 17.00 Uhr; Mi., geschlossen
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In den Reihen des Gremiums wurde intensiv beraten, insbesondere 
über den Vorvertrag aus dem Jahr 2017. Es wurde kritisiert, dass 
dieser ohne Beschluss des Gemeinderats vom damaligen Bürger-
meister und dem Vorsitzenden des TSG unterschrieben worden sei. 
In diesem Vorvertrag sei vereinbart worden, dass ausschließlich die 
Strabag ohne eine Ausschreibung auffüllen dürfe. Diese Beauftra-
gung sei später vom Regierungspräsidium gekippt worden, so ein 
Sprecher und weiter: „zu Beginn des Projekts sei ein geheimer Ver-
trag geschlossen worden und im Raum gestanden. Dieser Vertrag 
ist nicht in Ordnung gewesen“. 
 
Ein weiterer Sprecher sprach in diesem Zusammenhang von einer 
Täuschung des Gemeinderats, was ein Skandal sei. Nur durch die 
Klage der Strabag sei diese „Sauerei zu Tage gekommen“. 
 
Eine Sprecherin sagte, dass von ihrer Fraktion die Mediation gewollt 
gewesen sei, weil die Kommunikation im Gemeinderat schwierig 
war. Es war von ihnen nie gewollt, dass der TSG dabei ist. Der Verein 
wäre aber bei der ersten Mediationssitzung eingeladen worden. 
 
Hierzu erwiderte ein Sprecher, dass die Zielsetzung der Mediation 
gewesen wäre, das der schwierigen Kommunikation untereinander 
zu Grunde liegende Thema zu bearbeiten. Die Mediation sei auf 
Drängen des Bürgerforums beauftragt worden. Der Gemeinderat 
habe kein Streitthema außer den unterschiedlichen Ansichten bzgl. 
des Sportgeländes. 
 
Eine Sprecherin bedankte sich bei BM Flik für die transparente 
Auf- und Bearbeitung. Sie sei traurig, dass sich ein kleiner Kreis 
von Amtsträgern nicht an Recht und Gesetz halte, auf das alle ihren 
Amtseid geschworen hätten. Auf Nachfrage aus dem Gremium be-
nannte sie in Person BM a. D. Link. 
 
Am Ende der Beratung teilte ein Sprecher mit, dass die heutige De-
batte wichtig gewesen sei, weil sie einen Teil der Vergangheitsbe-
wältigung darstelle. 
 
Einstimmig wurde nach ausführlicher Beratung beschlossen: 
Der Gemeinderat stimmt dem Vergleichsvorschlag des Landge-
richts Ulm am 21. Januar 2026, Az. 6 400/24, der zur Abgeltung 
eines etwaigen Berufungsrisikos eine Zahlung der Gemeinde Zell u. 
A. an die STRABAG GmbH in Höhe von 30.000 € sowie die gegen-
einander Aufhebung der Einigungsgebühren beinhaltet und dass, 
die Gemeinde Zell u. A. die Gerichtskosten trägt und im Übrigen die 
STRABAG GmbH die außergerichtlichen Kosten trägt, zu. Die Ver-
waltung wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Zustimmungser-
klärung frist- und formgerecht bei Gericht eingereicht wird. 
 
Abschlussbericht des Fußverkehrs-Checks 2025 
BM Flik führte zunächst ausführlich in das Thema ein: Als eine von 
fünfzehn Kommunen nahm die Gemeinde Zell u. A. im Jahr 2025 
an den Fußverkehrs-Checks Baden-Württemberg teil. Unter dem 
Motto „Gehwege frei räumen“ wurde der Fußverkehr in Zell u. A. 
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung 
genau unter die Lupe genommen. Nach einem Auftaktworkshop 
im Juli 2025 fanden zwei öffentliche Begehungen im Oktober 2025 
statt. Am 24. November 2025 hat im Foyer der Gemeindehalle der 
Abschlussworkshop zum Fußverkehrscheck, als einer der letzten 
Programmpunkte im Projekt, stattgefunden. Dabei wurden die ers-
ten Ergebnisse und Auswertungen der Begehungen durch die Pla-
nersocietät Karlsruhe vorgestellt. Die Fußverkehrssituation wurde 
unter anderem nach den Kriterien Querung, Längsverkehr, Barrie-
refreiheit, Aufenthaltsqualität bewertet. Die Planer haben ihre Maß-
nahmenvorschläge und Empfehlungen für die weitere Fußverkehrs-
förderung unterbreitet. 
 
Herr Riss vom beauftragten Planungsbüro Planersocietät stellte 
daraufhin ausführlich die Ergebnisse vor, die als Maßnahmenvor-
schläge benannt sind. Zu Beginn seines Vortrags teilte er seine 
fachliche Einschätzung mit, dass Zell u. A. über eine gute Ausgangs-
lage verfüge, denn bei seinem ersten Besuch wären viele Kinder 
und Ältere zu sehen gewesen, was ein gutes Zeichen für die Qualität 
des Fußverkehrs sei. Als dringlichste Maßnahmenvorschläge ha-
ben sich die Errichtung einer Querungshilfe in der Göppinger Straße 

im Bereich der Boller Straße sowie die Umgestaltung des „Knotens 
Im Auchtert/Göppinger Straße“ herausgestellt. In der Ortsmitte 
sollte die Berollbarkeit der Bordrinnen in der Kirchheimer-/ Linden-
straße verbessert werden. Die Schaffung einer Hol- und Bringzone 
für Grundschüler in der Kirchheimer und Göppinger Straße wurde 
als mittelfristiges Ziel definiert. Bzgl. der Finanzierung von Maß-
nahmen auf Grundlage des Fußverkehrs-Checks informierte der 
Planer, dass diese Maßnahmen mit dem Fördertatbestand Fußver-
kehrsinfrastruktur explizit förderfähig wären, beispielsweise nach 
dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG). „Ins-
gesamt bieten die Ergebnisse des Fußverkehrs-Checks eine gute 
Grundlage zur weiteren Verbesserung der Bedingungen für den 
Fußverkehr in Zell. Insbesondere kleine Maßnahmen können dabei 
die Fußverkehrssicherheit schnell verbessern und attraktivere We-
ge schaffen“, schloss Herr Riss seinen Vortrag. 
 
Bürgermeister Flik bedankte sich für bei den teilnehmenden Bürge-
rinnen und Bürgern, die sich gut eingebracht hätten. Erste Erkennt-
nisse seien bereits in die Gespräche zur Neugestaltung der Weiler-
straße in Plienbach eingeflossen. 
 
Eine Sprecherin bat die Verwaltung kleine Maßnahmen, die kurz-
fristig umgesetzt werden könnten, zeitnah anzugehen. Dies wäre 
die Anbringung eines Handlaufs an der Treppe bei der Kreisspar-
kasse oder die Erhöhung der Berollbarkeit der Entwässerungsrin-
nen rund ums Rathaus/Dorfhaus. Die Verbesserung der Querung 
im Bereich Göppinger/Boller Straße habe für sie oberste Priorität, 
insbesondere deshalb, weil durch Aufsiedlung des Neubaugebiets 
die Anzahl an Fußgängern gestiegen sei. 
 
Nach ausführlicher Vorstellung wurde vom Abschlussbericht des 
Fußverkehrs-Check 2025 Kenntnis genommen. 
 
Hinweis: Der Abschlussbericht ist auf der Homepage der Gemeinde 
www.zellua.de unter der Rubrik „Aktuelle Mitteilungen“ abrufbar. 
 
Bebauungsplan „Teckstraße“ – Behandlung der eingegan-
genen Stellungnahmen, Entwurfs- und Veröffentlichungs-
beschluss 
BM Flik begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Blessing, 
vom beauftragten Planungsbüro mquadrat, Bad Boll. Dieser erläu-
terte, dass im Rahmen der ersten Beteiligung keine Stellungnah-
men aus der Bevölkerung eingingen und von den Trägern öffent-
licher Belange nur sehr wenige. Das Landratsamt habe die Nach-
verdichtung begrüßt. Aufgrund der Ergebnisse der frühzeitigen Be-
teiligung seien nur geringfügige Ergänzungen des Bebauungsplans 
(Hinweise) erforderlich gewesen. 
 
Ohne weitere Aussprache beschloss der Gemeinderat einstimmig:
1.  Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange unter-

einander und gegeneinander werden die zum Vorentwurf des 
Bebauungsplans und den örtlichen Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan abgegebenen Stellungnahmen entsprechend der 
Vorlage der Verwaltung (Abwägungsvorschlag) berücksichtigt.

2.  Der Entwurf des Bebauungsplans „Teckstraße“ und die zusam-
men mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan in der Fassung vom 26. Febru-
ar 2026 werden gebilligt und nach § 3 (2) BauGB im Internet 
veröffentlicht und die Unterlagen öffentlich ausgelegt. Parallel 
hierzu wird die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belang gem. § 4 (2) BauGB durchgeführt

 
Auf die amtliche Bekanntmachung in der Ausgabe dieses Mittei-
lungsblatts 10/2026 wird hingewiesen. 
 
Beratung Verbandsversammlung am 3. März 2026 
Von der Tagesordnung wurde ohne weitere Aussprache Kenntnis 
genommen. 
 
Bausachen 
Es lagen keine Bausachen zur Beschlussfassung vor. 
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Verschiedenes: 
BM Flik informierte:
• dass die Gemeinde Ihre Aufnahmeverpflichtung zur Unterbrin-

gung von Geflüchteten momentan erfüllt. Die nächste Zuweisung 
werde nach Ostern 2026 erwartet.

 
Von Seiten der Gemeinderäte wurden folgende Themen angespro-
chen:
• Eine Sprecherin erkundigte nach dem Grund der Baumfällungen 

entlang des Feldwegs parallel zur Landesstraße in Richtung Bad 
Boll und wollte wissen, ob Ersatzpflanzungen geplant seien.

 
BM Flik informierte, dass dies Fällungen notwendig gewesen seien, 
da darunter eine Gasleitung verlaufe. Eine Ersatzpflanzung sei ge-
plant. Für die Pflanzung von insgesamt 13 Bäumen läd der Vorsit-
zende daraufhin die Mitglieder des Gemeinderats für den 27. März 
2026 um 14.00 Uhr ein. Geplant sei, dass jedes Mitglied des Ge-
meinderats einen Baum pflanze. Er bat um Terminvormerkung.
• Ein Sprecher erkundigte sich nach der Regelung bzgl. der Leinen-

pflicht für Hunde.
 
BM Flik verwies auf die Polizeiverordnung der Gemeinde, in dieser 
sei festgelegt, dass innerorts eine generelle Leinenpflicht bestehe. 
Außerhalb des Ortes könnten Hunde ohne Leine laufen, wenn der 
Halter/die Halterin auf das Tier durch Zuruf einwirken kann. 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, 
26. März 2026 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Lin-
denstraße 1 – 3 statt. Die Einladung mit Tagesordnung und der Ort 
der Sitzung finden Sie im Mitteilungsblatt sowie auf www.zellua.de. 
 

Wahlaufruf des Bürgermeisters 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Zell und Pliensbach, 
kommenden Sonntag, 8. März 2026 ist Landtagswahl. 
Machen Sie von Ihrem Recht zur Wahl zu gehen bitte Ge-
brauch. Nur wer von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, 
kann auch über die weitere Entwicklung mitentscheiden. 
Es geht um die Zukunft unseres Landes. Sie können mit-
entscheiden, wer unser nächster Ministerpräsident ist und 
mitentscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren unser 
schönes Baden-Württemberg mitgestalten darf. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Wahlsonntag! 

Christopher Flik 
Bürgermeister 

 

Landtagswahl am 8. März 2026 
Zur Urnenwahl bitte die Wahlbenachrichtigung 
mitbringen 
Für einen schnelleren und reibungsloseren Ablauf im Wahl-
lokal bringen Sie bitte Ihre Wahlbenachrichtigung mit. 
Alternativ gehen auch ein Personalausweis oder Reisepass, 
damit dauert der Wahlgang für Sie und alle anderen aber 
deutlich länger. 

Öffentliche Bekanntmachung 
Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs 
„Teckstraße“ in Zell u. A. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Zell u. A. hat am 26. Februar 2026 
in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Teckstra-
ße“ und der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan gebilligt 
und beschlossen diese nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
veröffentlichen. 

Das Plangebiet liegt im südlichen Bereich der Gemeinde Zell u. A. 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Boller Straße, im Osten 
durch die Göppinger Straße, im Süden durch die Turmbergstraße 
begrenzt. Im Westen reicht das Plangebiet bis auf Höhe der Gebäu-
de Boller Straße 14, Teckstraße 9 und 12 sowie Turmbergstraße 6 
(jeweils inklusive). 
Für den Geltungsbereich ist der Entwurf des zeichnerischen Teils 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 26. Februar 2026 maß-
gebend. 
Der Planbereich ist im folgenden Planausschnitt dargestellt: 
 

 
Ziele und Zwecke der Planung 
Das Plangebiet ist überwiegend bebaut. Ziel der vorliegenden Pla-
nung ist eine maßvolle Nachverdichtung zu ermöglichen. 
Um hierfür verbindliches Baurecht zu schaffen, ist die Aufstellung 
des vorliegenden Bebauungsplans erforderlich. 
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan mit zugehöriger Begründung sowie der In-
halt der öffentlichen Bekanntmachung werden vom 12. März 2026 
bis einschließlich zum 13. April 2026 (Veröffentlichungsfrist) 
im Internet veröffentlicht. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die oben genann-
ten Unterlagen können auf der Homepage der Gemeinde unter htt-
ps://zellua.de/rathaus-verwaltung/bauleitplanung.html und unter 
http://www.m-quadrat.cc/downloads.php eingesehen werden. 
Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an die 
E-Mail-Adresse gemeinde@zell-u-a.de übermittelt werden. 
Bei Bedarf können die Stellungnahmen auch auf anderem Weg 
abgegeben werden (schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
während der üblichen Öffnungszeiten, per Telefax unter der Fax  
Nr. 07164-807-77). Da das Ergebnis der Behandlung der Stellung-
nahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
Sollte eine persönliche Information zur Planung, oder eine mündli-
che Stellungnahme zur Niederschrift zur Planung gewünscht wer-
den, ist dies während der üblichen Öffnungszeiten möglich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht während der 
Veröffentlichungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. 
Die oben genannten Unterlagen liegen zusätzlich während der 
 Veröffentlichungsfrist im Foyer Rathauses der Gemeinde Zell u. A., 
Lindenstraße 1 – 3, 73119 Zell u. A. zu den üblichen Öffnungszei-
ten öffentlich aus. 

Zell unter Aichelberg, den 5. März 2026 

gez. Christopher Flik 
Bürgermeister 
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Defibrillatoren in Zell u. A. 
In der Gemeinde Zell u. A. stehen drei Defibrillatoren bereit, um im 
Notfall Leben retten zu können. Diese lebensrettenden Geräte sind 
an verschiedenen strategischen Standorten in der Gemeinde plat-
ziert:
1. Kreissparkasse (Lindenstraße 4):
Im Eingangsbereich der Kreissparkasse, gegenüber des Rathau-
ses, befindet sich ein Defibrillator, der für alle Bürgerinnen und Bür-
ger rund um die Uhr zugänglich ist.
2. Gemeindehalle (Schulstraße 17):
In der Gemeindehalle ist der Defibrillator im Regieraum unterge-
bracht. Dieser ist während der Öffnungs- und Trainingszeiten der 
Gemeindehalle zugänglich.
3. Sportgelände Gereut (Sportgelände auf dem Zeller Berg):
Auf dem Sportgelände Gereut am Vereinsheim des Turn-, Sport- 
und Gesangsvereins Zell u. A. (TSG). Dieser steht im Flur bei den 
Toiletten und ist somit allen Sportlerinnen und Sportler des Sport-
geländes Gereuts zugänglich. 
 
Weitere Defibrillatoren im Umkreis und deutschlandweit können 
Defibrillatorkataster unter http://definetz.online/defikataster-hp 
eingesehen werden. Hier sind auch diese drei Defibrillatoren zu fin-
den. 
 
Jeder kann im Notfall Erste Hilfe leisten, auch Sie! Also stehen 
Sie im Notfall nicht daneben, helfen Sie mit Leben zu retten! 

Austausch von Wasserzählern 
Turnusmäßig müssen Wasseruhren regelmäßig getauscht und 
erneuert werden. In den nächsten Tagen und Wochen wird die Fa. 
Eren Güven, Kirchheim Teck, diese Arbeiten im Auftrag der Gemein-
de Zell u. A. durchführen. Die Wasserzähler sollten deshalb zugäng-
lich gehalten werden. In Ihrem eigenem Interesse sollten die Haus-
eigentümer regelmäßig das Hauptabsperrventil auf seine Funktion 
überprüfen. 
 
Die Gemeindeverwaltung bittet alle Wasserabnhemer, der beauf-
tragten Person ungehinderten Zutritt zu den Wasserzählern zu ge-
währen. Die Austauschaktion der Wasseruhren ist für die betreffen-
den Hausbesitzer mit keinen Unkosten verbunden. 

Cleanup in Zell u.A.:  
Unser Dorf – nicht unser Müll 

Am vergangenen Samstag, 28. Februar 2026 waren wir unterwegs 
mit der tatkräftigen Unterstützung unseres Bürgermeisters, Chris-
topher Flik. 
Nachdem der Schnee weg ist, kam jede Menge Müll zum Vorschein 
und wir haben mehrere Säcke gefüllt. 
Wir treffen uns wieder am: Samstag, 11. April 2026 vor dem Rat-
haus. 
Unsere Sammelzeit ist von 10 bis 12 Uhr. 
Wir freuen uns über weitere tatkräftige Unterstützung.

Melden Sie sich gerne bei ela.schoebel@web.de oder gemeinde@
zell-u-a.de. 
Im Namen der Cleanup Gruppe – Ela Schöbel 
 

 
 

 
Holzversteigerung am 6. März 2026 
Treffpunkt: Abzweigung zum Grüngutsammelplatz 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Feldweg Richtung Bad Boll wa-
ren Baumfällarbeiten notwendig. Diese wurden in den vergangenen 
Wochen von der Gemeinde Zell u. A. durchgeführt.
Das gepolterte Holz (Esche, 4,3 rm) wird nun an Interessierte ver-
steigert. 
Termin & Treffpunkt zur Versteigerung:
Freitag, 6. März 2026, ab 11.00 Uhr
Treffpunkt: Abzweigung zum Grüngutsammelplatz. 
Ablauf:
Im Anschluss an die erste Versteigerung finden noch zwei weitere 
Auktionen statt:
• 1 Polter am Naturkindergarten (Esche, 5 rm)
• 2 Polter am Radweg in Richtung Hattenhofen (Esche, 1,7 und 1,8 

rm)
 
Das Startgebot liegt bei 75 € pro Festmeter bzw. 85 € pro Raum-
meter. 

 

Ehrenamtliche gesucht – Unterstützung für unser Jugendhaus 
Das Jugendhaus Zell unter Aichelberg ist ein wichtiger Treffpunkt 
für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde. Hier entstehen 
Freundschaften, Vertrauen, Gemeinschaft und ein sicherer Ort zum 
Ankommen, Reden und Mitgestalten. 
Aktuell wird das Jugendhaus von Fynn Guse gemeinsam mit drei 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern geleitet. Leider werden 
zwei dieser Ehrenamtlichen aus persönlichen Gründen aufhören. 
Deshalb suchen wir dringend engagierte Menschen, die Lust ha-
ben, sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit einzubringen und Teil 
unseres Teams zu werden. 
Worum es konkret geht:
Gesucht werden Ehrenamtliche, die ca. 1 – 2-mal im Monat 
 momentan dienstags von 17.00 bis 19.30 Uhr dabei helfen, das 
Jugendhaus zu öffnen und den offenen Treff zu begleiten. 
Was du mitbringen solltest:
• Freude am Umgang mit jungen Menschen und Kindern
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Offenheit, Empathie und Verantwortungsbewusstsein
• Keine spezielle Ausbildung notwendig – Motivation ist wichtiger 

als Erfahrung
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Ehrenamtliche Arbeit im Jugendhaus bedeutet, junge Menschen zu 
begleiten, ihnen zuzuhören, ihnen Halt zu geben und gemeinsam 
positive Erlebnisse zu schaffen. 
Wenn du dir vorstellen kannst, Teil unseres Teams zu werden und 
das Jugendhaus aktiv mitzugestalten, freuen wir uns sehr über dei-
ne Nachricht! 
Kontakt:
Fynn Guse
+49 160 90786367
Fynn.Guse@sos-kinderdorf.de 
 

Aktuelles aus dem Rathaus
Zur Erinnerung: Das Rathaus ist mittwochs 
ganztägig geschlossen 
Auch die telefonische Erreichbarkeit ist eingeschränkt. An den an-
deren Tagen sind wir wie gewohnt für Sie da. 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis. 

 

Kindertageseinrichtung

Faschingsstimmung im Kindergarten 
Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune, 
… gute Laune einfach überall! 

Und das ganz besonders in der Faschingszeit bei uns im Kinder-
garten! Schon am Morgen war die Aufregung groß: Prinzessinnen, 
Superhelden, Tiere, Polizisten und viele fantasievolle Gestalten 
tummelten sich fröhlich in den Gruppenräumen. Gemeinsam ha-
ben wir gesungen, gelacht und viel getanzt. Bei lustigen Spielen, ei-
ner bunten Polonaise durchs ganze Haus und schwungvoller Musik 
blieb kaum ein Fuß still stehen. Selbst die Kleinsten waren mit Be-
geisterung dabei – oben gute Laune, unten gute Laune, gute Laune 
einfach überall! 
Ein besonderes Highlight war in jeder Gruppe das leckere Faschings-
buffet. Viele tolle Speisen wurden von den Eltern mitgebracht und 
gemeinsam gegessen. 
Am Faschingsdienstag ging es dann richtig rund bei unserem 
traditionellen Krachumzug. Mit Trommeln und viel Lärm zogen wir 
fröhlich durch die Straßen von Zell. Eine Trommlerin unterstützte 
uns tatkräftig und sorgte für eine tolle Stimmung. 

Unser Umzug führte uns am Seniorenheim vorbei zum Rathaus, 
wo die Kinder von den Heimbewohnern und vom Bürgermeister 
mit seinem Team Süßigkeiten bekamen. Der Umzug endete an der 
Bäckerei Funk, die uns wie jedes Jahr mit leckeren Quarkbällchen 
versorgt hat. 
Zum Abschluss wurde noch einmal gemeinsam getanzt und gefei-
ert – es war ein rundum gelungenes Faschingsfest mit ganz viel 
Spaß und guter Laune. 
Wir danken allen, die unsere Faschingszeit zu etwas besonderem 
gemacht haben, für ihre tatkräftige Unterstützung! 

 
Kernzeitenbetreuung Grundschule
Bitte beachten Sie, dass die Abgabe der  
Bedarfsanmeldung zur Kernzeitenbetreuung 
sowie den Ferienbetreuungen für das Schul-
jahr 2026/2027 am 15. März 2026 endet. 
Für Kinder die im September 2026 eingeschult werden, ist 
keine Notwendigkeitsbescheinigung des Arbeitgebers erfor-
derlich. Bei der Platzvergabe für Kinder der Klassenstufen 2 
– 4 wird die Berufstätigkeit der Eltern als Kriterium herange-
zogen. 
Alle notwendigen Formulare finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Zell u.A. unter der Rubrik >Leben und Erleben >Grundschu-
le >Kernzeitenbetreuung >Ferienbetreuung oder erhalten diese auf 
Anfrage per E-Mail. 
Die Anmeldungen senden Sie bitte per E-Mail an: kerni@zell-u-a.de 
oder geben es persönlich in der Kerni ab. Bei Fragen stehen wir Ih-
nen telefonisch unter 0177 6988421 oder per E-Mail zur Ver fügung. 
 




